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Uo. 37. Kamslag, den 9. Mar. 1903.

Bekanntmachung.
Freitag , den 19 . Juni 1903,

Nachmittags 4 Uhr, wird die dem
Rentner Franz Rebftein zu St . Gallen
(Schweiz) gehörige, in der Gemarkung Wies
baden belegene zweistöckige Villa , be
stehend in einem Hauptbau mit Vorbau im
Erdgeschoß, Vorbau im 1. und 2. Stocks
Thürmchen, Erker im 2. Stock, sowie Hof
raum, belegen an der verlängerten Part
straße No. 95, zwischen Theodor Jacobs
und Josef Bcitscher , taxirt zu 65,000 Mk.,
im Gerichtsgebäude, Zimmer 98, zum zweiten
Male zwangsweise versteigert. § 267

Wiesbaden , den1. Mai 1903.
Königliches Amtsgericht 12.

Auszug
aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Melde

wesen vom 17. Februar 1900.
§ 6. Durchreisende Fremde.

Durchreisende Fremde(Badegäste. Reisende rc.),
welche in Privathäusern für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgeber bei dem Bureau des
Polizeireviers an- bezw. abzumeldcn.

Gast- und Herbcrgswirte haben täglich bis
11 Uhr vormittags alle während des vorher-
gegangenen Tages oder während der Nacht an-
gekommencn bezw. abgereisten Fremden bei dem
Bureau des Polizei-Reviers an- bezw. abzumelden.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten muffen:
Bor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, Geburt?
und Wohnort und Rationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbergswirte sind verpflichtet,
ei» Fremdenbuch nach dem Muster 4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach seiner
Ankunft zur Eintragung vorzulegen uud auf die
richtige und vollständige Ausfüllung der Rubriken

-zu achten.
Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur all

gemeinen Kenntnis gebracht. -
Wiesbaden , 2. Januar 1993.

Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung.
„Die Pläne für die Herstellung eines zweiten

Gleises der elektrischen Straßenbahn auf der
Walkmühlliuie" von der Schleife in der Schützen-

straße bis zur Ausweiche„Unter den Eichen" werden
vom4. Mai d. I . ab 14 Tage lang im Polizei-
Direklions-Gcbände. Friedrichstraße32. Zimmer 9.
innerhalb der Vormiltagsdienstunden zu Jeden
Manns Einsicht offen gelegt.

Während dieser Zeit kann jeder Beteiligte im
Umfange seine« Interesses Einwendungen gegen
den Plan erheben, welche bei mir entweder schriftlich
einzureichen oder mündlich zu Protokoll zu gebenßnd.

Wiesbaden, den 30. April 1903.
Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Noch dem Erlaß des Herrn Finanzministers

vom 31. Oktoberd. I . findet wegen der Ncu-
bemeffung der Portopauschaliummc für die
Postsendungen in Staatsdienst-Angelegenheiten
m der Zeit vom 1. Januar bis einschließlich
31. Dezember 1903 eine Portozählnng in der Weile
statt, daß alle unter bejit Aversionierungsvermcrk
abgehendcn Postsendungen vom Absender mit Zähl¬
marken beklebt, und diese von den Postanstalten
durch den Aufgabestempel entwertet werden. Die
Sendungen sind auch während des Zähljahres in
der bisherigen Weise mit dem Aversionicrungs-
stempcl und dem Dienstsiegel pp. zu versehen.

Infolgedessen ist es erforderlich, daß die¬
jenigen Herren Ärzte, welche die von
ihnen zu erstattenden Anzeigen von dem
Ausbruch ansteckender Krankheiten durch
»le Post absenden, sich mit dem erforderlichen
Markcnvorrat versehen, beziehungsweise denselben
un Kassenbüreau— Zimmer No. 24 des Polizei-
DircktionS-Gebändcs— abholen lassen.

lieber die Verwendung der Zäblmarken wird
die Kontrolle diesseits ansgeübt werden.

Zäblmarken, welche unverwendet geblieben sind,
muhen bestimmungsmäßig zurückgegeben werde»
und wird um deren Rückgabe bis 3. Januar 1904ersucht. *

Wiesbaden, den8. Dezember 1902.
_Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Die Königliche Staats - Regierung bat die

Herstellung einer geologischen Karte vom
Königreich Preußen unternommen.

Mit der Ausführung der betreffenden Arbeiten
in dem hiesigen Streife sind der LandeSgeologe
Dr. Leppla aus Berlin und der Geologe
A. V. Reinach aus Frankfurta. M. beauftragtworden.

Mit Rücksicht auf die Gemeinnützigkeit dieser
Arbeiten und ihre Wichtigkeit für die Interessen
der Land- und Forstwirtschaft und der Industrie
ist es dringend erwünscht, daß die OrtSbebörden
und KreiSeingeseffenen die genannten bei ihren
Arbeite» unterstützen und sie namentlich von etwa
gemachten geologischen Funden und Beobachtungen
welche für die Kartenausnahme von Interesse sein
können, in Kenntnis zu setzen.

Von seiten der geologischen Landesanstaltsind
die genannten Beamten mit Legitimationrkartcn
versehen worden.

Wiesbaden , den1. Mai 1903.
_ Der Polizei-Direktor: ». Schenck.

Bekanntmachung.
Zur Warnung des Publikums vor den Über¬

tretungen werde» nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim
mnngen hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht
8 38« No. 6 des Reichs-Strafgesetzbuches:

Mit Geldstrafe bis zu sechszig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer an
gefährliche» Stellen in Wäldern oder Haiden oder
in gefährlicher Nähe von Gebäuden oder feuer-
fangendcn Sachen Feuer anzündet.

8 44 deö Feld- und Forstpolizei-Gesetzes
vom 1. April 1880.

Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit
Haft bis zu vierzehn Tagen wird bestraft, wer:

1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahrbringender
Weise nähert,

2. im Walde brennende oder glimmende
Gegenstände fallen läßt, fortwirft oder unvorsichtig
handhabt,

3. abgesehen von den Fällen des 8 368 No. 6
des Strafgesetzbuches, im Walde oder in gefährlicher
Nähe desselben, im Freien ohne Erlaubnis des
Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt,
in Königs. Forsten ohne Erlaubnis der zuständigen
Forstbeamtcn Feuer anzündet oder das gestatteter
Maßen angezüudcte Feuer gehörig zu beaufsichtigen
oder auszulöschcn unterläßt,

4. abgesehen von den Fällen des§ 360 No. 10
des_Strafgesetzbuchsbei Waldbränden, von der
Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder deren Stell
Vertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten
zur Hülfe aufgefordert, keine Folge leistet, obgleich
er der Aufforderung ohne erhebliche eigene Nach
teile genügen konnte.
8 17 der RegierungS»Polizei -Verordnungvom 6. Mai 1882.

Mit einer Geldstrafe bi« zehn Mark, im Un
vcrmögensfalle mit verhältnismäßiger Haft wird
bestraft, wer in der Zeit vom 15. März bis 15. Mai
bei trockenem Wetter außerhalb der Wege in einem
Walde Zigarren oder aus einer Pfeife ohne ge¬
schloffenen Deckel raucht.

Wiesbaden, den3. März 1903.
_ Der Polizei-Direktor:v. Schenck.

Bekanntmachung.
Es wird darauf hingewicsen, daß es im eigenen

Interesse der Arbeitgeber liegt, bei Errichtung oder
wesentlichen Veränderungenihrer gewerblichenAn¬
lagen den Königlichen Gewerbeaufstchtsbeamte»
(Gewerbe-Inspektor) zir Rate zu ziehen, damit zur
Vermeidung nachträglicher Weiterungen und un¬
nötiger Kosten von vornherein diejenigen Ein¬
richtungen getroffen werden können, deren er zur Er¬
füllung der durch die Bestimmungen der§§ 120a—d
der Gewerbeordnung den Betriebsunlcrnehmern
auferlegten Pflichten bedarf. *

Wiesbaden, den1. November 1902.
_Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung.
Um auch den in der Woche den Tag über

durch ihrc BerusSgeschäfte in Anspruch genommenen
Personen Gelegenheit zur mündliche» Verhandlung
mit den Beamten der Königs. Gewerbe-Inspektion
zu geben, finden für die Königliche Gewerbe-
Inspektion zu Wiesbaden besondere Sprech¬
stunden am 1. und8. Sonntag jeden Monats,
vormittags von 11'/- bis mittags 1'/- Ubr und
am Sonnabend der 2. und 4. Woche jeden Monats
nachmittags von5'/« bis 71/* Uhr in deren Ge-
chäftslokal, Dotzheimerstraße5, hier statt. *

Wiesbaden» den8. Januar 1903.
Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Nachweifung

î12

Beginn
der

Giltigkeit.
Tag und
Monat

Name Wohnort Sa
g!e»
Sd

Ausländer
5*
S(g

3

Jagd cheine
38 1.5.03 Heiser, Louis Wiesbaden 139 28.4.03 Wellenstei», Arthur 140 1.5. 08 Schaus, Gustav 141 30. 4.03 Bindseil, Karl t 1 _ _

Vorstehende Nachweisung bringe ich hiermit stier allgemeinen Kenntnis. *

Wiesbaden , den 2. Mai 1903. Zu Der Polizei-Direktor: v. Schenck.

Bekanntmachung,
betreffend die Abhaltung von Waldfeften

im hiesigen Gemeindewalde.
1. Die Benutzung von Plätzen im städt. Wc.

zur Abhaltung von Waldfesten kan» Vereinen und
Gesellschaften nur dann gestattet werden, wenn sie

a) für sich geschlossen bleiben,
b) an dritte, nicht zu dem feiernden Verein

oder der feiernden Gesellschaft gehörende
Personen Speisen oder Getränke gegen
Entgelt nickt abgeben.

Für jeden Festplatz kann nur einem Verein
oder einer Gesellschaft diese Erlaubniß ertdeilt
werden, es ist also nicht erlaubt, daß gleichzeitig
zwei oder mehr Vereine oder Gesellschaften gleich¬
zeitig auf einem Waldplatz ein Waldfcst abhalten.

2. Die Erlaubniß kann nur für folgende Plätze
erthcilt werden:

a) an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen
1. im Eichelgarten,
2.  unter den Herrneichen,

gegen Vorauszablung einer Abgabe von
15 Mark an die Accifekaffe. (Auf diesen
Plätzen dürfen Tische und Bänke ans
gestellt werden.)

d) an Werktagen gegen Vorauszahlung einer
Abgabe von 10 Mark an die Accifekaffe
auf den Plätzen unter a) und weiter:
3. Ende der Kastanien-Plantage an

der Platterstraße, am Eingang des
KiffelbornwegeS,

4. Distrikt Kohlheck, oberhalb der Schwab
bachcr Bahn,

6. Piannkuchenbrücke,
6. Traucrbuche.

Die Anweisung dieser Plätze erfolgt durch
das Accise-Amt. Auf den unter 8—6 ge¬
nannten Plätzen dürfen jedoch keine Tische
und Bänke ansgcichlagen werden.

3. Die Erlaubniß zum Abhalten eine» Wald
fester ist mindesten« einen Tag vor der Ver¬
anstaltung bei dem Accise-Jnspector einzuholen
und wird nur gegen Vorauszahlung der unter 2
festgesetzten Gebühr zur Accifekaffe für jeden Fallertheilt.

Die Erlaubniß kann jedoch nur dann ertheilt
werden, wenn Seitens des Antragsteller« eine Be¬
scheinigung de»städt.FeucrwehrkommandoS, wonach
derselbe sich verpflichtet, die Kosten der etwa
erforderlich werdenden feuerpolizeilichenHeber
wachung zu tragen, beigefügt wird.

Die unter 2 erwähnte Gebühr wird für die
Ueberwachung und die Reinmachung, sowie für
etwaige kleinere Beicbädiguilgen des Platzes ent>
richtet; größere Beschädigungen müssen nach all¬
gemeinen Rechtsgrundsätze» besonders vergütet
werden; hierüber entscheidet der Magistrat mit
Ausschluß des Rechtsweges endgültig.

Außerdem ist in den zutreffenden Fällen die
verwirkte Betriebsstener zur Stadtkaffe zu entrichten.
Die in den Fällen der No. 1 bis 3 ausgestellten
Tische oder Bänke müssen am folgenden Tage in
der Frühe und falls da« Waldfest an einem Tage
vor einem Sonn- oder Feiertag abgehalten wurde,
am Abend desselben Tage« wieder entfernt werden.
Wird diese Entfernung über den Vormittag bezw.
den Abend verzögert, so gehen die Tische und
Bänke in das Eigenthum der Stadtverwaltung
über, welche ermächtigt ist, über letztere frei nach
ihrem Ermessen zu verfügen; etwaige Ersatzansprüche
Dritter hat der Verein (Gesellschaft), eventuell
Derjenige, welcher die Erlaubniß erwirkt hat, zuvertreten.

Diese Bestimmung gilt auch für den Fall, daß
die vorherige Einholung der Erlaubniß versäumt
sein sollte; auch hat in solchen Fällen die Nach¬
zahlung der Gebühr(No. 2) zu erfolgen.

5. Die Waldfeste müssen in der Zeit vom
1. Juni bis 1. September um 9 Ubr Abends, in
der übrigen Zeit um8 Uhr Abends beendet fein.

6. Vereine(Gesellschaften), sowie Alle, welche
im Wald lagern, haben in allen Fällen den An¬
weisungen der Forstbeamten, Feldhüter und der
mit der Aufsicht etwa besonders betrauten Acciie-
beamten unweigerlich Folge zu leisten(vergl. § 9
des Feld- und Forstpolizeigefetzes vom 1. April1880), sowie die bestehenden Vorschriften über den
Schutz und die Sicherheit de« Walde» und die
Schonungen inne zu halten. (Vergl. insbesondere
~ 368 No. 6 des ReichrstrafgesetzbncheS, § 36 und
44 des Feld- und ForstpolizeigesetzeS, 8 17 der
RegierungS-Polizeiverordnimg vom4. März 1889.)

Die Erlaubniß zur Abhaltung eines Wald-
festes kann ohne Angabe von Gründen verweigert
werden; mehr als zweimal im Jahre wird dem-
clben Verein(Gesellschaft rc.) die Erlaubniß zur

Abhaltung eines WaldsesteS nicht ertdeilt.
7. Mit dem Waldfeste etwa verbundene Lustbar¬

keiten(Mnstk, Tanz rc.). welche nach der Lustbar-
keitSsteuer-Ordnung hiesiger Stadt steuerpflichtig
sind, sind den Bestimmungendieser Ordnung cnt-
prechend besonders anzumelden und zu versteuern

Wiesbaden, den 23. April 1903. *
_Der Magistrat.

Auszug
aus der Feldpolizei -Berordnung

vom 25 . Mai 1894.
§ 3. Tauben dürfen während der Saatzeit

im Frühjahr und Herbst nicht aus den Schlägen
gelassen werden. Die Dauer der Saatzeit bestimmt
alljährlich das Feldgericht.

8 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
bis zu 80 Mark, im NichrbeitrcibungSfalle mit
entsprechender Hast bestraft.

Die Frühjahrs-Saatzeit dauert vom 25. Märzbis 15 Mai 19o8. *
Wiesbaden , den 20. März 1903.

Der Overvrirgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Nachdem durch Kaiserliche Verordnung vom

28. März d. I . - Reichs-Gesttzbl. S . 111— be-
stimmt worden ist, daß die Neuwahlen für den
Reichstag am 16. Juni d. I . vorznnebmen sind,
setze ich hierdurch auf Grund de« § 8 de« Wahl¬
gesetze» für den Reichstag vom 31. Mai 1869 und
de» § 2 des Wahlreglements vom 28. Mai 1870
fest, daß die Auslegung der Wählerlisten am *

Montag , de« 18. Mai d. I.
zu beginnen hat.

Berlin , den 14. April 1903.
Der Minister des Inner «.

Indem wir vorstehende Bekanntmachung hier¬
mit zur öffentlichen Kenntnitz bringen, geben wir
nach Maßgabe der 8 2 de» Reglement» vom
28. Mai 1870 zugleich bekannt, daß die Wähler¬
listen vom 18. bis inel. 25. Mai d. I . , also
8 Tage lang, in dem Rathhauie, Marktplatz 6,
Zimmer Ra. 6, zu Jedermann» Einsicht ausgelegt
sind. Wer die Listen für unrichtig oder unvoll¬
ständig hält, kann die» innerhalb 8 Tagen nach
dem Beginn der Auslegung bei dem Magistrat
schriftlich anzeigen oder in dem oben bezeichneten
Zimmer zu Protocoll geben und muß die Beweir-
mittcl für seine Behauptungen, fall» dieselben nicht
auf Notorietät beruhen, zugleich beibringen. *

Wiesbaden, den 18. April 1903.
__ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Der nachstehende, durch Beschluß der Stadt-

verordneten-Versammlung vom 27. März und de»
Bezirksausschusses vom 24. April d. I . genehmigte
Tarif für den Wochenmarktfür den Luxem«
burAplatz bringen wir hiermit mit dem Bemerken
zur öffentlichen Kenntniß, daß der neue Marttplatz
vom4. Mai d. I . ab bezogen wird. *

Wiesbaden, den1. Mai 1903.
Der Magistrat.

Tarif
über da» Marktstandgeld für die Märkte in der

Stadt Wiesbaden.
Auf Grund der Ordnung, betreffend die Er¬

hebung von Marklstandgeld auf den Märsten i«
der Stadt Wiesbaden vom8. Dezember 1901 tritt
mit dem Tag der Eröffnung des Wochenmarkte»
auf dem Luxemburgplatz nachstehender Tarif E
in Kraft:

E. Für den Wochenmarkt auf dem Luxvv-
burgvlatz:

23. Für die Benutzung einer Bude oder
eine» Zeltstande» zum Verkauf von
Obst und Blumen während der pro
Marktzeit, also mit Ausschluß der O.-M.
Nachmittage. 10 Pf.

24. Für da» Feilhalten auf Markttischen
und sonstigen von der Marktver¬
waltung gelieferten Gestellen. . .

25. Für da» Feilhalten auf Tragtüchern
oder auf freiem Boden auSgebreitet

26. Für da» Feilhalten von Maaren,
welche unmittelbar au« Körben,
Kisten, Säcken, Fässern, Bütten,
Eimern. Geflügelkäfigen(Steigen) rc.
verkauft werden, für da» Stück. .

27. Von einem zwcilpännigen Wagen .
28. „ „ einspännigen
29. „ „ Karren oder einräderigen

Handwagen. 20
30. Von einem zwei- oder einräderigen

Handwagen, Schiebkarren. . . .
31. Für ein Stück größere»Wild(Hirsch,

Wildschwein, Rehu. s. w.) pro Stück
32. Für kleinere»Wild, ferner für Gänse,

Kapaunen, Truthähne, Schnepfen
pro Stück . 10

ür andere» Geflügel außer No. 84 3
ür Hähne, Hühner, Tauben,
rammetsvöael, Wachteln pro Stück  2

10

8
40
30

10

20 ,

Auszug aus der Strasten -Polizei-
Verordnung vom 18 . Sept . 1999»

8 57.
Verkehr in der Kochbrunnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jahren ist ohne Begleitung
erwachsener Personen, Kinderwärterinnen jedoch, die
ich in Ausübung ihres Berufes befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Trinkhalle daselbst
untersagt

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
ölchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrunnen-Anlage und Trinkhalle,
öwic der Durchgang durch die Anla enicht gestattet.

3. In der Zeit vom1,April bis 1. November
ist das Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bis
9 Uhr Vormittag« verboten.

4. Das Mitbrinaen von Hunden in die Koch«
brunncn-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmusik darf die Ver«
bindungsstraße zwischen Taunusstraße und Kranz-
ilatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt be¬
ehren werden. *

Wird veröffentlicht.
Wiesbaden, den1. April 190°

_ Der Sn strat.
Bekanntmachung,

Der Taglöbner Karl Lebmann, t ren am
27. März 1853 zu Ehrenbreitstein, zust Markt¬
straße No. 15 wohnhaft, entzieht sich der -ürsorge
ür sein Kind, sodaß dasselbe aus öffentlichen

Mitteln unterhalten werde» muß.
Wir bitten um Mittheilung seines Aufenthalts,ortes. %
Wiesbaden , den6. Mai 1903.

Der Magistrat . — Armenverwaltung»
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Monats -Ueberfichlr« der meteorologischen Keobachtnngsstation z« Mieslrndr»
vom Monat April 1903. (Mitgetheilt von dem Stationsvorstand Ed . Lampe .)
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Windstille

Bekanntmachung
betr. die zum Transport accisepflichtiaer Gegcn-
stände in die Stadt zu benützenden Straßenzüge.

Für die Zufuhr acciscpflichtiger Gegenstände
zu den Accise-ErbebungSstcllcn werden außer den
im 8 4 der Accisc-Ordnung für die Stadt Wies¬
baden genannte»Straßen noch folgende Straßen pp.
zur Benutzung frei gegeben:

*•  Zur Accise - ErhebnngSstclle
oeim Hanpt-Accisc-Amt in der Neugaffe.

1. Biebrich« Cdaussec: die AdolsSallee, die
Goethestraße, die Nicolasstraße, über die
Rhcinstraße, Bahnhofstraße, den Schiller¬
platz, die Friedrichftraßebis zur Nengaffc,
oder die Moritzftraße, über die Rheinstraße,
die Kirchgaffe, die Friedrichftraße bi« zur
Nengaffc,dann durch dieselbe zum Accise-Amt;

2.  Schwalbacher- und Platter- oder Limburger
Chaussee: die Lahn- und Aarstraße, die See-
rodcustraße, den Sedanplatz, den Btsmarck-
ring, die Bleichstraße, die Schwalbacher-
straße, die Fricdrichstraßc bis zur Nengaffc,
durch diele zum Accise-Amt;

8. Sonnenbergcr Vicinalweg: den Bingcrtweg,
die Parkstraße. — Für Trnnrportanten
zu Fuß, den Kursaalplatz, die Wilhelmstraße,
Große Burgstraße, den Schloßplatz, die
Marktstraße, die Mauergaffe. die Neugasse.
— Für Fuhrwerke, die Paulinenstraße, die
Bierstadterstraße, Frcmkfnrterstraße, über
die Wilhelmstraße, Friedrichftraße, bis zur
Neugaffe,daun durch dieselbe zum Accise-Amt

» . Zur Accise-ErhebnngSstelle in den
Schlachthaus-Anlagen.

1. Frankfurrerstraße: die Lcsstngstraße, den
Gartenseldwcg. die Schlachthausstraße zu
den Schlachhaus-Anlagcn, ferner die Mainzcr-
landstraße bis in Höhe der Schlachthaus-
Anlagen, über den Verbindungsweg zu den
Schlachthaus-Anlagen;

2.  Biebriwer Chaussee: die Adolssallcc, die
Goetbestraße, über den Bahnübergang, den
Gartenfeldweg, die Schlachthaurstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen;

8. Schicrstciner Vicinalweg: die Herderstrabe,
die Goetbestraße, den Bahnübergang, den
Gartenfeldweg, die Schlachthausstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen;

t . Schwalbacher- und Platter- oder Limburger
Chaussee: die Lahn- und Aarstraße, die
Seerobenstraße, den Scdanplatz, Bismarck-
Ring, die Bleichstraßc, Schwalbacherstraße,
Rheinstraße,den Gartcnfeldwcg.dic Schlacht-
hausstraße zu den Schlachthaus-Anlagen.

5. SonnenbergerVicinalweg. den Bingertweg,
die Parkstraßc, Paulinenstraße, Bierstadter¬
straße, Frankfurterstratze, Wildelmstraße, de»
Gartenfeldweg, die Schlachthaurstraße zu
den Schlachthaus-Anlagen. *

Wiesbaden, den 19. Dezember 1901.
_ Der Magistrat. In Vcrtr.: Heß.

Verdingung.
Die Herstellung einer besseren Entlüftung der

Rathhauses soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Angebots-Formulare, Verdingungs-Unterlagen
tonnen während der Dormittags-Dienststunden im
Rathhause, Zimmer No. 59a, ungesehen und be¬
zogen werden.

Verschlossene und mit der Aufschrift
-St . B. A. 5" versehene Angebote sind spätestens
bis Montag, 28. Mai 1903,

Vormittags 11 Uhr,
hierher einzureichen.

Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬
wart der etwa erscheinenden Anbieter.

Nur die mir dem vorgeschricbenen und auS-
gefüllten Verdingungs-Formulare eingereichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 21 Tage.
Wiesbaden, den5. Mai 1903.

_ Stadtbauamt.
Viehhof -Bericht

für die Woche vom 30. April bis 6. Mai.

Vich-
gattung

Ochsen.
Kühe . .
Schweine
Landkälb.
Maslkälb.
Hammel

Es
waren
aufge-
trieben
Stück

Qual. Preise

per

von — bis

110

135
962
435
184

L
II.
I.

II.

50 kg
Schlacht¬
gewicht
1 kg

Schlacht¬
gewicht

Wiesbaden, den6. Mai 1908.
Städtische SchlachtbanS-Berwaltnng

Städt . öffentl . Güter -Niederlage.
In die städt. öffentliche Güter-Nicderlage unter

dem Accise-AmtS-Gebäudc.Neugasse 6a hier, werden
jederzeit unverdorbene Waaren zur Lagerung aus¬
genommen.

Das Lagergeld beträgt zehn Pf. für je 50 kg
und Monat. Die näheren Bedingungen sind in
unserer Buchhalterei, Eingang Neugasse6a, zu
erfahren. *

Städtisches Accise-Amt.

Bekanntmachung.
Der Fruchtmarkt beginnt während der Sommer¬

monate (April bis einschließlich September) um
9 Uhr Vormittags. *

Wiesbaden, de» 9. April 1903.
_ Städtisches Accise-Amt.

Freiwillige Feuerwehr.
Die ordentliche General -Ver¬

sammlung (8 21 der Statuten) der
freiwilligen Feuerwehr findet

Montag, den 28. Mai l. I .,
AbcndS«>/, Uhr.

in der Turnhalle des Turnvereins,
Hellmundstraße 25, statt und werden
alle Mitglieder der freiwilligen Feuer¬

wehr hierzu cingeladen.
Dieselben wollen sich in Uniform pünktlichst

einfindcn.
Tagesordnung:

1. Bericht über Stand und Tbätigkcit der Wies¬
badener Feuerwehr 1902/03.

2. Bericht über die Thätigkcit des Commandor,
des Ausschusses und der Führerschaft.

3. Bericht über den Stand der Kasse der frei¬
willigen Feuerwehr.

4. Entscheidung über die Erhebung von Beiträgen
zu der Kasse der freiwilligen Feuerwehr.

8. Bericht über den Feuerwehr-Verband.
a. der Reg.-Bez. Wiesbaden,
b. des Preußischen Landes,
c. des deutschen Feuerwehr-AuSschuffeS.

6. Anträge und sonstige Angelegenheiten.
Eine zahlreiche und pünktliche Betheiligungerwartet. *
Wiesbaden, den5. Mai 1903.

_ Die Branddirektion.
Städtische Feuerwache.

Für die hiesige Feuerwache sollen nene Tnch-
joppen und Drillickihosenbaldigst beschaff:
werden. Muster und Lieferungsbedingungen sind
im Bureau der Feuerwehr einzusehen. *

Wiesbaden, den 29. April 1903.
Die Branddirection.

Kirchliche Anzeige«.
Evangelische Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 10. Mai. (Cantate.)

Militär-Gottesdienst8.40 Uhr: Div.-Pfr.
Franke.

Hauptgottcrdienst 10 Uhr: Pfr. Schüßler.
Nach der Predigt Beichte und hl. Abendmahl.

Christenlehre2' J Uhr: Pfr. Schußler.
Abendgottesdienst5 Uhr: Dekan Bickel.
AmtSwoche: Pfr. Schüßler.
Montag, nachm. 4 Uhr, Luisenstraße 32:

Armenkommisstons-Sitzung.
Mittwoch, 6—7Uhr: Orgelkonzert. Eintritt frei.

Bergkirche.
Sonntag, den 10. Mai. (Cantate.)

ugcndgottesdienst8'/, Uhr: Pfr. Grein,
auplgottesdienst 10 Uhr: Hilfspr. Eberling

AbendgotlcSdierst5 Uhr: Pfr . Beesenmeyer.
AmtSwoche. Taufenu. Trauungen: Hilsrpr.

Eberling. Beerdigungen: Pfr. Beesenmeyer.
Ringkirche.

Sonntag, den 16. Mai. (Cantate.)
ugendgolterdienst8'/« Uhr: Pfr. Lieber,
auplgottesdienst 10 Uhr: Pfr .Friedrich. Nach

der Predigt Christenlehre.
Nachmittagsgottesdicnst5 Uhr: Pfr. Risch.
AmtSwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Lieber. Beerdigungen: HilfSpr. Schlaffer.
Clarenthal.

Gottesdienst 10 Uhr: Pfr. Risch.
Kapelle des Paulineustifts.

Sonntag, den 10. Mai (Cantate), vormittag«
9 Uhr: Hauptgotlerdienst. 10'/« Ubr: Kinder-
gottesdicnst. Nachmittags4' /, Uhr: Jungfrauen-Berein.

Dienstag, nachm. 3'/- Uhr: Nähverein.
Psr. Christian.

Evangelisches DereinShauS, Platterstraße 2.
Sonntag, vorm. 11'/, Uhr: SonntagSlchule.
Nachmitiags4'/- Ubr: Versammlung junger

Mädchen(Sonntagsverein).
Abends8'/- Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, abends 8V»Uhr: Gemein-

fchaftsstunde.
Ev. Männer- «nd Jünglingsverein.

Sonntag, nachmittags3 Uhr: Freier Verkehr.
6 Uhr: Andacht.

Montag, abends9 Ubr: Gesongstunde.
Mittwoch, abend« 9 Uhr: Bibetbesprechstunde.treitog,abends8'/,Udr:Vosaunrnprobc.amstag, abend« 9 Uhr: Gebetrcktunde.
Männer und Jünglinge sind herzt. eingeladen.

Jugendverein.
Sonntag, nachmittag» 3 Uhr: Spieleu. s. w.

6 Uhr: Andacht.
Dicnstaa, abend« 8'/, Uhr: Bibclstunde.
Donnerstag, abends8' -, Ubr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren find herzlicheinoeladrn.

Christlicher Verein junger Minner. Lokalitäten
Rheinstraße 54, Part.

Sonntag, nachm, von 3 Uhr an: Gesellige
Zusammenkunft. 5 Ubr: Soldaten-Versammlung.

Montag, abend« 9 Uhr: Männerchor-Probe.
Dienstag, abends8'/« Uhr: Bibelbesprechung.
Mittwoch, abends 9 Uhr: Bibelbefprcchung

der Jngend-Abt.
Donnerstag,abds.9Uhr:Posaunenchor-Probc.
Freitag, abends9 Uhr: Turnen.
Samstag, abends9 Uhr: Gcbetrstunde.

Evangelisches Gemeindehaus, Stcingaffe 9.
Das Lesezimmer ist Sonn- und Feiertags von

2—6 Uhr für Erwachsene geöffnet.
Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Berein der Bcrgkirchen-Gemeinde:

Nachm. 4—7 Uhr.
Bcrsammlunge«

im Gcmcindesaal des Pfarrhauses, An der Ring¬
kirche 3.

Sonntag, vorm. 11'/, Uhr: Kindergottcsdienst.
Sonntag, nachm. 4'/,—7 Uhr: Versammlung

junger Mädchen(Sonntaasverein).
Mittwoch, nachm. 3 Uhr: Arbeitsstunde des

Nähvercins.
Mittwoch, abends8 Uhr: Probe des Ring-

kirchenchorS.
Katholische Kirche.

4. Sonntag nach Ostern. — 10. Mai.
KB. Die österliche Zeit ist für Wiesbaden bis

Christi Himmelfahrt verlängert.
Pfarrkirche znm hl. Bonifatins.

Erste hl. Meffe um 5.30, zweite6.30, Militär-
gottcsdienst8, Kindergottesdienst9, Hochamt 10,
letzre hl. Messe mit Predigt 11.30 Uhr.

Nachm.2.15Uhr Christenlehre mit Andacht(518).
8 Uhr Maiandacht, ebenso am Dienstag, Donners¬
tag und Samstag.

An den Wochentagen sind die hl. Messen um
5.30, 6.15, 6.45 und 9.15 Uhr. Um6.15 Uhr sind
schulmessen und zwar Montag und Donnerstag
für die Bleichstraßschnle, Dienstag und Freitag
für die Blücher- und Gutenbergschule, Mittwoch
und Samstag für die Mittelschulen an der Luisen-
und Rheinstraße, die höhere Mädchenschule und die
Institute.

Gelegenheit zur Beichte Samstag von5—7 und
nach8Ubr, sowie Sonntag morgen von5.30 Uhr an,

Maria-Hilf-Kirche.
Gelegenheit zur Beichte5.30, Frübmeffe 6,

zweite hl. Messe7.30, Kindergottesdicnst(hl. Messt
mit Predig:) 8.45, Hochanit mit Predigt 10 Uhr.

Nachm.2.15 Uhr CbristenlchremitAndacht(518).
Abends6 Uhr Maiandacht.

An den Wochentagen sind die hl. Meffen um
5.30, 6.15 u. 8.15 Ubr. 6.15 Uhr sind Schulmessen.

Montag, Mittwoch und Freitag abend8 Uhr
ist Maiandacht.

Gelegenheit zur Beichte Freitag nachm. 6—7,
Samstag nachm, von4—7 und nach8 Uhr.

Samstag nachm. 4 Uhr Salve.
AUKatholische Kirche, Schwalbacherstraße.

Sonntag, den 10. Mai, vormittags 10 Uhr:
Amt mit Predigt.

Nach dem Gottesdienst Wahl eines Delegierten
zur diesjährigen Synode.

W. Krimmel, Pfr.
Gvangrttsch-lntherischer Gottesdienst,

Adeldeidstraße 23.
Sonntag, den 16. Mai (Cantate), vormittags

9'/, Uhr: Lescgottesdicnst.
Gvarigelifch-lntherifcher Gottesdienst.

Obcrrealschule, Oranienstraße7, 2. Stock.
Sonntag, den 10. Mai (Cantate), vormittags

10 Uhr: Pcedigl-GottcSdicnst. Pfr. Hempfing.
Methodisten-Gemeinde, Friedrichstr. 36, Hth.

Sonntag, den 10. Mai, vormittags9'/, Uhr:
Predigt von Herrn PredigerI . Walz aus Darm-
stadt. Anschließend die Feier des hl. Abendmabl«.
\Vlt  Uhr : Sonntagsschule. Nachm. 3'/« Uhr:
Änsvrachen. Adends8 Uhr: Gesang-Gottesdienst,
verbunden mit Ansprachen.

Montag, abends8'/- Ubr: Singstunde.
Dienstag, abends8' /» Uhr: Bidelstunde.
Donnerstag, abends8", Uhr: Jngcndbund.

PredigerI . Schmeißer.
Kapttsten-Gemeiude . Oranienstr. 54, Hth. Pl.

Sonntag, den 10. Mai, vormittags' /,10 Uhr:
Predigt. 11 Uhr: Kmdcrgoltesdienst»nd Bibel¬
klaffe. Nachm. 4 Uhr: Hauvtgotterdienst.

Mittwoch, abends tz'/, Uhr: Betstunde.
Donnerstag, abends 8'/, Udr: Übung des

Gesangvereins. PredigerC. Karbinsky.
Apostolische Gemeinde.

Kleine Schwalbacherstraße 10, 2.Et. cGewerbe!,alle).
Sonntag, den 10. Mai, vormittag« 10 Uhr:

HauptgoiteSdicnst. Nachm. 4 Uhr: Predigt, wozu
Jedermann frcundl. cingeladen ist.

Freitag, 15. Mai, abends8 Uhr: Gottesdienst.
Heilsarmee, Frankcnstraße 13.

Jeden Avend h'  i Ubr, Sonntags auch vorm.
10 Uhr: Ver,ammlung. Jedermann willkommen.

Rnsstschrr Gottesdienst.
Sonntag, vorm. 10'/, Ubr: Morgengattes-

dienst. Um li Ubr: Heil. Messe. Kleine Kapelle,
Kapellen straße 19.

D«ck und Serla«derL ScheUeiib-rz'« en Hns-Buchdruckeret in Wiesbaden.

Anfliean dhnrcli of » «. Augnatine ot
Canterhury.

Frankfurterstrafee 3.
Sunday Services: First Celebration of Holy

Eucharist, 8 : Matins and Choral Celebration
& Sermon, 11: Evensong and Litany 5,
Public Instruction, 6.

Holy Days and Week-days: Daily, Cele¬
bration, followed by Matins, 8. Excopt. Wed.
and Fri ., Matins &Litany 10.30: Celebration, 11,
Evensong, Fri . and Holy Days, 6.

Special Notice: No Bervice this week Mon.
Tue». Wed.

Chaplain: Rev. E. J. Treble,
Ivaiser-Friedrich-Ring 36.

Divine Service (Presbyterian) in connection
with The United Free Church of Scotland will
be held Each Sunday in May & June in the
Bürger-Saal (Nr. 36) of the Rathaus (Town-
hall) — Markt Platz at 11 a. in. and 5.30 p. m.
Preacher : Rev. Dr. Wallace of Hamilton, Pension
Internationale.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschi (fahrt.

Kölnische und Düsseldorfer (Jeseilschaft.
Abfahrten von Biebrich morgens 8.05, 9.50

(Schnelltahrt), 10.35, 12.50 bis Cöln, mittags 3.20
(nur an Sonn- und Feiertagen ) und 6.35 (Güter,
sohiff) bis Bingen.

Gepäckwagen von Wiesbaden nach Biebrich
morgens 8 Uhr. F329

ßillets und Auskunft in Wiesbaden bei dem
Agent W. Bickel, Langgasse 20. Telephon 2364.

Hamhurg -Amerika -Linie.
(Passage -Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
7./Ö. Schnellpd. Aug. Victoria, 9./5. Postd.
Pennsylvania, 14./5. Schnellpd. Blücher, 16.,5.
Postd. Patricia , 21./5. Schnellpd. Deutschland,
23.,'5. Schnellpd. Moltke, 28./5. Schnellpd. Fürst
Bismarek, 30./5. Postd. Pretoria , 4. 6. Schnellpd.
Aug. Victoria, 6./6. Postd. Graf Waldersee, 11./6.
Schnellpd. Blücher. Nach Boston: 21. '5. Postd.
Bengalia, 5. 6. Postd. Assyria, 18./6. Postd. Adiia.
Nach Baltimore: 10./5. Postd. Bulgaria, 21./5.
Postd. Bengalia, 10./6. Postd. Abessinia. Nach
Philadelphia : 19./5. Postd. Armenia, 5./6. Postd.
Assyria, 18./6. Postd. Adria. Nach Neworleans,
28-/5. Postd. Nicomedia, 25/6. Postd. Dortmund,
Nach Westindien: 9./5. Postd. Parthia , 12.,5.
Postd. Croatia, 24./5. Postd. Hungaria . Nach
Mexico: 20./5. Postd. Cheruskia, 26.'5. Postd.
Prinz Aug. Wilhelm. Nach Montreal : 15./5.
Postd. Teutonia, 28./5. Postd. Granaria . Nach
Ost-Asien: 15.-5. Postd. Alesia, 26-/5. Postd. C.
Ferd. Laeisz, 5. 6. Postd. Sithonia. F330

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich

Wilhelmstrafee 50.) F330
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
8.-D. „Kais. Wilb. II ." naoh Bremen, 6. Mai
8V« Uhr vorm, in Bremerhaven. S.-D. „Kronp.
Wilh.“ nach Newyork, 5. Mai 5 Uhr nachm, in
Newyork. S.-D. „K. Wilh. d. Gr.“ naoh Newyork,
6. Mai 12'/, Uhr nachm, von Southampton. S.-D.
-Hohenzollern“ nach Genua, 5. Mai 7' /« Uhr
vorm. Quessant passiert. S.-D. „Trave“ naoh
Newyork, 6. Mai 8 Uhr nachm, in Newyork. D.
„Prinz. Irene “ nach Newyork, 4. Mai 5 Uhr
nachm, von Gibraltar . D. „Barbarossa“ nach
Bremen, 4. Mai 11 Uhr nachm, in Bremerhaven.
D. „Königin Luise“ nach Newyork, 5. Mai
10 Uhr nachm, in Newyork. D. „Chemnitz“
nach Newyork und Baltimore, 5. Mai 5' - Uhr
nachm, von Bremerhaven. — Cuba-, Brasil- und
La Plata -Linien: D. „Norderney“ nach Deptford,
Antwerpen, Bremen, 6. Mai Eastbourne passiert.
D. „Bonn“ nach Bremen, 6. Mai Vlissingen
passiert. D. „Creield“ nach Madeira, Lissabon,
Rotterdam, Antwerpen, Bremen, 4. Mai von
Pernambuco. D. „Roland“ nach Corunna, Bremen,
5. Mai von Havana. D. „Wittenberg“ nach
Brasilien, 6. Mai St. Vinoent passiert. — Ost-
Asien- und Australien - Linien: D. „Prinz
Heinrich“ nach Hamburg, 6. Mai in Antwerpen.
D. „Kiautsoi ou“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Hamburg, 6. Mai von Penang. D. „Bayern“
nach Bremen, 5. Mai von Nagasaki. D. „Roon“
nach Ost-Asien, 5. Mai in Suez. D. „Rhein“
nach Bremen, 4. Mai in Aden. D. „Pr.-R.
Luitpold“ nach Australien, 5. Mai von Genua.

Red Star Line.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F .129
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. „Zeeland“

am 2. Mai von Antwerpen nach Newyork abge¬
gangen. D. „Vaderland“ am 2. Mai von New-
York naoh Antwerpen abgegangen. D. „Kroon-
land“ am 4. Mai in Newyork von Antwerpen
angekommen. D. „Finland“ am 5. Mai in Ant¬
werpen von Newyork angekommen. — Ant-
werpen-Philadelphia-Dienst. D. „Rhynland“ am
29. April von Philadelphia nach Antwerpen ab¬
gegangen. D. „Switzerland“ am 1. Mai in Ant¬
werpen von Philadelphia angekommen. — Ant-

erpen-Boston-Dienst. D. „Chicago“am 29. April
I n Antwerpen nach Boston ahgegangeo.
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